
 
 
Radio- und Fernsehgenossenschaft Bern Deutschfreiburg Oberwallis RGB 
 

 
 
 
 
 
 

S T A T U T E N 
 

der Radio- und Fernsehgenossenschaft 
Bern Deutschfreiburg Oberwallis RGB 

 
 

Bern, 5. Mai 2023 
Schwarztorstrasse 21 

3007 Bern 
 

Die Statuten RGB wurden vom Regionalrat SRG.D am 
am XX. Monat 2023 genehmigt. 

 
 
 

[…] 
  



 
 

 
V.   Schlussbestimmungen 
 
Art. 33 Auflösung 
 

1 Die RGB wird aufgelöst durch Beschluss der Generalversammlung mit Zwei-
drittelsmehrheit der anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter. 
 
2 Die Generalversammlung, welche die Liquidation beschliesst, hat gleichzeitig die Li-
quidationsstelle zu bezeichnen. 
 
3 Eine Fusion kann nur mit einer anderen wegen Gemeinnützigkeit oder öffentlichen 
Zwecks von der Steuerpflicht befreiten juristischen Person mit Sitz in der Schweiz er-
folgen. Im Falle einer Auflösung werden Gewinn und Kapital einer anderen wegen Ge-
meinnützigkeit oder öffentlichen Zwecks steuerbefreiten juristischen Person mit Sitz 
in der Schweiz zugewendet. 
 
4 Nach erfolgter Liquidation wird ein allfällig bestehender Liquidationsüberschuss ei-
nem Fonds zugunsten der Regionalsendungen für das Tätigkeitsgebiet der RGB, der 
SRG.D, der SRG SSR oder aber einer anderen juristischen Person mit ähnlicher gemein-
nütziger Zielsetzung zugewendet. 

 
 
Art. 34 Gerichtsstand 
 

Für alle Streitigkeiten aus dem Verhältnis der RGB zu den Genossenschafterinnen oder 
Genossenschaftern, deren Rechtsnachfolgern und zu den Organen der Genossen-
schaft gilt der Gerichtsstand Bern. 
 

Art. 35 Ergänzende Bestimmungen 
 

Soweit die vorliegenden Statuten über Organisation und Aufgaben der RGB keine Vor-
schriften aufstellen, finden die Bestimmungen der Statuten der SRG SSR und der 
SRG.D sinngemäss Anwendung. Im Übrigen gelten die Gesetzesvorschriften des 
Schweizerischen Obligationenrechts. 

 
 
Art. 36 Inkrafttreten 

 
1 Diese Statuten wurden an der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2023 
beschlossen und sie treten für die Wahlen und die Organisation der RGB sofort, d. h. 
am 5. Mai 2023 in Kraft.  
 
2 Sie ersetzen die Statuten vom 7. Mai 2010. 
 
3 Sie werden dem Regionalrat oder dem gemäss übergeordneten Statuten zuständi-
gen Gremium zur Genehmigung vorgelegt. 
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